
  

 

TOP 3.b Bauleitplanung  
Bebauungsplan WW-22-00 "Gartenborn" 
- Aufstellungsbeschluss 

 
Planer Hesser stellt das Plangebiet vor. 
 

Beschluss: 

Vor Beginn der Beratung wird die Anhörung der beauftragten Planer und Sachverständigen gemäß § 
35 Abs. 2 GemO beschlossen. 
 
Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes WW-22-00 "Gartenborn" gemäß § 2 
Abs.1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung)“ in Verbindung 
mit § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren). 
 
Das Plangebiet umfasst Flächen am Weg „Gartenborn“ der in Verlängerung der Flugplatzstraße bis zur 
Bernkasteler Straße führt. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus dem beiliegenden 
Abgrenzungsvorschlag, der Bestandteil dieses Beschlusses ist. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 25 
Nein: 0 
Enthaltung: 1 
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